
 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0801/2016/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 11.10.2016 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege 22.11.2016 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 30.11.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 07.12.2016 öffentlich 

 

Haushalt 2017 DRK Waldkindergarten 
 
Sachverhalt: 
 
Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für  
den DRK-Waldkindergarten Waldzauber für das Jahr 2017 vorgelegt. Einnahmen in 
Höhe 59.150 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 102.250 Euro gegenüber, so dass 
sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 43.100 Euro ergibt.  
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Lediglich die Per-
sonalkosten wurden  auf Grund der zu erwartenden Tariferhöhung höher eingeplant.  
 
Im nächsten Jahr werden voraussichtlich zwei auswärtige Kinder die Einrichtung be-
suchen, hier wird mit Einnahmen in Höhe von  6.600 Euro gerechnet. Auf Grund der 
Erweiterung der Öffnungszeiten auf 13.00 Uhr wird mit höheren Elternbeiträgen ge-
rechnet.  
 
 
 
Finanzierung: 
  
Für den  Betrieb des DRK-Waldkindergartens Waldzauber ist ein Zuschuss für das 
Jahr 2017  in Höhe von  43.100  Euro bei der Hhst. 46400.71700 bereitzustellen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 

TOP Ö  3TOP Ö  3



 
Der DRK Kreisverband rechnet für den Betrieb des Waldkindergartens mit  einem 
Betriebskostenzuschuss von 550,00 Euro sowie einem Personalkostenzuschuss Ü 3 
von 12.000 Euro. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertre-
tung beschließt dem DRK-Kreisverband Pinneberg für die Finanzierung des DRK-
Waldkindergarten Waldzauber einen Zuschuss in Höhe von 43.100 Euro zu gewäh-
ren, wobei sich die Jahresrechnung 2016 entsprechend  auswirken kann.   
 
 
 
__________________ 
  (Weinberg) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Haushalt 2017 DRK Waldkindergarten Waldzauber  
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0802/2016/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 11.10.2016 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege 22.11.2016 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 30.11.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 07.12.2016 öffentlich 

 

Haushalt 2017 DRK-Kinderhaus Moorrege 
 
Sachverhalt: 
 
Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat den  Haushaltsvoranschlag 2017 (Anlage) 
für das DRK-Kinderhaus Moorrege vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 414.400 Euro 
stehen Ausgaben in Höhe von 654.750 Euro gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf 
von 240.350,00 Euro entsteht. Der Beirat des DRK-Kinderhauses hat über den 
Haushalt  am 26.10.2016 beraten und der Gemeinde in der vorliegenden Form emp-
fohlen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Mehrausgaben entstehen im wesentlich bei den Personalkosten. Hier rechnet der 
DRK-Kreisverband mit Mehrausgaben in Höhe von rund 60.700 Euro, die sich durch 
verlängerten Öffnungszeiten der Krippengruppe, dem erweiterten Spätdienst einer 
Regelgruppe sowie  der geplanten Tariferhöhung ergibt. Des weiteren kann erstmals 
seit längerer Zeit im kommenden Jahr mit einer vollen Personalbesetzung im DRK-
Kinderhaus gearbeitet werden. In den vergangenen Jahren wurden jeweils geringere 
Personalkosten eingeplant, da eine Stelle vakant war.  
 
Mindereinnahmen sind bei dem Betriebskostenzuschuss für Kinder aus Fremdge-
meinden zu verzeichnen, da keine auswärtigen Kinder die Einrichtung besuchen.  
 
Durch die höhere Anzahl von Kindern, die am Mittagessen teilnehmen steigen die 
Einnahmen und Ausgaben beim Mittagessen.  
 
 
 
Finanzierung: 
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Der Zuschussbedarf für das Jahr 2017  in Höhe von 240.350 Euro ist bei der Hhst. 
4640.71700 bereitzustellen.  Der Mietwert in Höhe von  57.300 Euro ist entsprechend 
durch zu buchen. Zum Haushalt der Grundschule werden Bewirtschaftungskosten in 
Höhe von 10.000 Euro umgebucht. Die von der Gemeinde getragenen Kosten der 
Gebäudeunterhaltung sind bei der Hhst. 4640.5000 dargestellt.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Der DRK-Kreisverband rechnet für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen einen 
Betriebskostenzuschuss des Kreises in Höhe von 2.800 Euro, einen Personalkosten-
zuschuss Ü 3 in Höhe von 55.000 Euro, sowie einen Zuschuss U 3 des Landes in 
Höhe von 25.000 Euro. Die Gemeinde erhält für den Betrieb der Krippengruppe ei-
nen Landeszuschuss in Höhe von rund 32.000 Euro, dieser wird bei der Hhst. 
46400.17100 dargestellt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertre-
tung beschließt dem DRK-Kreisverband Pinneberg für die Finanzierung des DRK-
Kinderhauses  einen Zuschuss in Höhe von 240.350 Euro zu gewähren, wobei sich 
die Jahresrechnung 2016 entsprechend auswirken kann.   
 
 
 
__________________ 
  (Weinberg) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Haushalt 2017 DRK-Kinderhaus Moorrege   
 
 
 



TOP Ö  4TOP Ö  4





 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0810/2016/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 02.11.2016 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege 22.11.2016 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 30.11.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 07.12.2016 öffentlich 

 

Haushalt 2017 ev. Kita St. Michael Moorrege 
 
Sachverhalt: 
 
Der Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein hat mit Schreiben vom 07.07.2016 den 
anliegenden Haushaltsplanentwurf 2017 für die Kindertagesstätte der Kirchenge-
meinde St. Michael Moorrege-Heist vorgelegt.  Einnahmen in Höhe von 252.530 Eu-
ro stehen Ausgaben in Höhe von 418.990 Euro gegenüber, so dass sich ein Zu-
schussbedarf von 166.460 Euro ergibt.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Durch die Einrichtung einer Ganztagesgruppe kommt es bei den Personalkosten zu 
Mehrausgaben und bei den Elternbeiträgen zu Mehreinnahmen.  
 
Weitere Mehrausgaben ergeben sich u.a.  durch die Tariferhöhung für die Beschäf-
tigten, durch eine Erhöhung der Kosten der Mitarbeitervertretung (mehr Personal), 
sowie den Ausgaben für Wasser.  
 
Beim Landeszuschuss zu den Personalkosten sowie dem Kreiszuschuss zu den Be-
triebskosten rechnet der Kirchenkreis jeweils mit einer höheren Zuweisung gegen-
über dem Vorjahr, da sich die Gruppenstruktur geändert hat. 
 
Die Einnahmen aus dem Kostenausgleich (Zuschüsse von Dritten) wurden gesenkt, 
da lediglich nur noch durchschnittlich 6 Kinder aus anderen Gemeinden die Einrich-
tungen besuchen werden.  
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Finanzierung: 
 
Der Zuschussbedarf für den Betrieb der evangelischen Kindertagesstätte beträgt für 
das Jahr 2017   166.460,00  Euro und ist bei der Hhst. 46400.71700 bereitzustellen.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Der Kirchenkreis erhält für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen ein Betriebs-
kostenzuschuss des Kreises in Höhe von 1.890 Euro und rechnet mit einen Perso-
nalkostenzuschuss des Landes  in Höhe von 35.060 Euro.  
 
Der Kirchenkreis beteiligt sich mit einer Zuweisung in Höhe von 1.000 Euro, die für 
die Qualitätsentwicklung verwendet wird. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertre-
tung beschließt dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein für den Betrieb der ev. 
Kindertagesstätte St. Michael  für das Haushaltsjahr 2017 einen Zuschuss in Höhe 
von höchstens  166.460 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2016 
entsprechend auswirken kann.  
 
 
 
 
_________________ 
 (Weinberg) 
 
 
 
Anlagen:  Haushaltsplan ev. Kita 2017  
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0804/2016/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 11.10.2016 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Schul- und Kulturausschuss der Gemeinde 
Moorrege 

15.11.2016 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 30.11.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 07.12.2016 öffentlich 

 

Mittelanmeldung Grundschule Moorrege 
 
Sachverhalt:  
 
Die Grundschule Moorrege hat die anliegende Mittelanmeldung für den Haushalt 
2017  vorgelegt und begründet.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Ansätze im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entsprechen denen des Vor-
jahres.  
 
Es sind folgende Anschaffungen geplant: Erneuerung Falttür in der Aula, Büromöbel 
Schulsekretariat und der Ersatz von Schulmöbeln. 
 
Mittel für Renovierungsarbeiten von zwei Klassenräumen und der Aula stehen bei 
der Hhst. Gebäude- und Grundstückunterhaltung zur Verfügung 
 
Wie bereits im vergangenen Jahr wünscht die Schule den Bau eines  Zaunes zum 
Täberg sowie die Aufstellung von Containern, die als Unterstellmöglichkeit genutzt 
werden können.  
 
 
 
Finanzierung: 
 
Die beantragten Mittel sind im Haushalt 2017 einzuplanen.   
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Fördermittel durch Dritte: 
 

- Keine -  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Schul- und Kulturausschuss/ der Finanzausschuss  nimmt die Mittelanmeldung 
der Grundschule Moorrege für den Haushalt 2017 zur Kenntnis. Die beantragten 
Haushaltsmittel werden  eingeplant.    
 
 
 
__________________ 
  (Weinberg) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Mitelanforderung Grundschule Moorrege  
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Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0796/2016/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Zentrale Dienste Datum: 13.09.2016 

Bearbeiter: Nina Falkenhagen AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Schul- und Kulturausschuss der Gemeinde 
Moorrege 

15.11.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 07.12.2016 öffentlich 

 

Dauerhafte Einrichtung einer Stelle für einen Bundesfreiwilligendienst 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Im vergangenen Jahr wurde erstmals eine Stelle für einen Bundesfreiwilligendienst-
leistenden an der Grundschule geschaffen. Aufgrund der guten Erfahrungen durch 
die Unterstützung einer Freiwilligen im vergangenen Schuljahr wird vorgeschlagen, 
auch in Zukunft eine entsprechende Stelle bereitzustellen.  Die Freiwilligen sind in 
einer 39 Stunden-Woche tätig und erhalten hierfür ein sog. Taschengeld in Höhe von 
300,00 €. Die Gemeinde erhält vom „Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben“ einen Zuschuss in Höhe von 250,00 €.  
 
 
 
Finanzierung: 
Es würden Kosten in Höhe von ca. 170,00 € (300,00 € Taschengeld zzgl. 120,00 € 
Sozialversicherung abzgl. 250,00 € Erstattung) im Monat entstehen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Die Gemeinde erhält vom „Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufga-
ben“ einen Zuschuss in Höhe von 250,00 €. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Schul- und Kulturausschuss der Gemeinde Moorrege empfiehlt / Die Gemeinde-
vertretung Moorrege beschließt, auch zukünftig eine Stelle für einen Bundesfreiwilli-
gendienstleistenden (w/m) an der Grundschule bereitzustellen. 
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__________________ 
Weinberg 
 
 
 
 



 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0808/2016/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 02.11.2016 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/950-400 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 30.11.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 07.12.2016 öffentlich 

 

Umsatzsteuerpflicht der Kommunen - Optionserklärung zu § 2b UStG 
 
Sachverhalt:  
Nach der Richtlinie Nr. 2006/112/EG des Europäischen Rates vom 28.11.2006 über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem gelten Staaten, Länder aber auch Gemeinden und 
sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts nicht als Steuerpflichtige, soweit sie die 
Tätigkeiten ausüben oder Umsätze bewirken, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Ge-
walt obliegen, auch wenn sie im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten oder Umsätzen 
Zölle, Gebühren, Beiträge oder sonstige Abgaben erheben. Falls sie solche Tätigkeiten 
ausüben oder Umsätze bewirken, gelten sie für diese Tätigkeit oder Umsätze jedoch als 
Steuerpflichtige, sofern eine Behandlung als Nichtsteuerpflichtige zu größeren Wettbe-
werbsverzerrungen führen würde. Einrichtungen des öffentlichen Rechts gelten bei be-
stimmten Tätigkeiten in jedem Fall als Steuerpflichtige, sofern der Umfang der Tätigkei-
ten nicht unbedeutend ist.  
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einem Urteil vom 16.09.2008 festgestellt, 
dass größere Wettbewerbsverzerrungen nur dann zu verneinen sind, wenn die Behand-
lung öffentlicher Einrichtungen als Nichtsteuerpflichtige lediglich zu unbedeutenden 
Wettbewerbsverzerrungen führen würde. Es ist daher für die Behandlung einer auf öf-
fentlich-rechtlicher Grundlage tätigen juristischen Person des öffentlichen Rechts nicht 
erforderlich, dass „erhebliche“ oder „außergewöhnliche“ Wettbewerbsverzerrungen vor-
liegen.  
Unter Würdigung des Urteils des EuGH hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem Einzel-
fall entschieden, dass nachhaltig und gegen Entgelt erbrachte Leistungen der öffentli-
chen Hand der Umsatzsteuer unterliegen, wenn diese Tätigkeit auf zivilrechtlicher 
Grundlage oder – im Wettbewerb zu Privaten – auf öffentlich-rechtlicher Grundlage aus-
geführt werden. Dabei reicht es aus, wenn die Nichtbesteuerung der öffentlichen Hand 
zu einer nicht nur unbedeutenden Wettbewerbsverzerrung führen würde. Mit dem Urteil 
des BFH wird die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand gegenüber der bisherigen 
Besteuerungspraxis erheblich ausgeweitet.  
Das Bundesministerium der Finanzen hatte nach dem Urteil des BFH zunächst bestätigt, 
dass bis zum Ergehen neuer Regelungen zur Umsatzbesteuerung von Leistungen der 
öffentlichen Hand die bisher bestehende Auffassung der Steuerverwaltung weiter gilt. 
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Daher wurde das BFH-Urteil von der Finanzverwaltung bis auf weiteres nicht über den 
entschiedenen Einzelfall hinaus angewandt.  
Durch zwischenzeitliche Änderung des Umsatzsteuergesetzes wurde die Umsatzbe-
steuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts ab 2017 grundlegend ge-
ändert. Die Änderung beinhaltet u.a. die Einführung eines neuen § 2b des Umsatzsteu-
ergesetzes (UStG), der künftig die Unternehmereigenschaft von juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts regelt und damit Rechtssicherheit für die Kommunen schafft. 
Generell ist von einer wesentlichen Ausweitung der steuerbaren und steuerpflichtigen 
Leistungen auszugehen.  
Mit dem neu eingefügten § 27 Abs. 22 UStG hat der Gesetzgeber jedoch die Möglichkeit 
eröffnet, durch einmalige, gegenüber dem Finanzamt bis zum 31. Dezember 2016 abzu-
gebende Erklärung zu entscheiden, dass die bisherigen Regelungen des § 2 Abs. 3 des 
Umsatzsteuergesetzes in der am 31.12.2015 geltenden Fassung, für sämtliche vor dem 
01.01.2021 ausgeführten Leistungen weiterhin gelten.  
Die juristischen Personen des öffentlichen Rechts können damit in den Jahren 2017 bis 
2020 die für sie im konkreten günstigere Rechtslage der Behandlung im Umsatzsteuer-
recht zur Anwendung bestimmen. Ein wichtiges Element dabei ist, dass die Erklärung 
nur einheitlich für alle Leistungen abgegeben werden kann. Die Erklärung gegenüber 
dem Finanzamt kann längstens für Leistungen gelten, die bis zum 31. Dezember 2020 
erbracht werden. Die Erklärung kann bereits während der Übergangsfrist widerrufen 
werden. Die neuen Regelungen des Umsatzsteuerrechts würden dann mit Wirkung ab 
dem folgenden Kalenderjahr ausgeschlossen. Ab dem 01.01.2021 gelten ausnahmslos 
für alle steuerbaren und steuerpflichtigen Leistungen die neuen Vorschriften des UStG. 
Damit wird deutlich, dass sich die juristischen Personen des öffentlichen Rechts auch bei 
Abgabe der Erklärung gegenüber dem Finanzamt in den kommenden Jahren intensiv auf 
alle steuerlichen Fragen vorbereiten müssen. Die Übergangsregelung ist daher als Frist 
zu einem geordneten Übergang zu verstehen.  
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
Nach § 2b UStG gelten juristische Personen des öffentlichen Rechts nicht als Unterneh-
mer, soweit sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt oblie-
gen, auch wenn sie im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten, Zölle, Gebühren, Beiträ-
ge oder sonstige Abgaben erheben, es sei denn, eine Behandlung als Nichtunternehmer 
würde zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen. Größere Wettbewerbsverzerrun-
gen liegen nach der Vorschrift insbesondere nicht vor, wenn der von einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts im Kalenderjahr aus gleichartigen Tätigkeiten erzielte 
Umsatz voraussichtlich 17.500 Euro jeweils nicht übersteigen wird. Die Erträge der Ge-
meinde außerhalb der öffentlich-rechtlichen Abgaben liegen in der Regel unterhalb eines 
Umsatzes von 17.500 Euro. Im Sinne des Umsatzsteuerrechts wäre die Gemeinde somit 
Kleinunternehmer. Kleinunternehmer sind von der Umsatzsteuerpflicht befreit. Die Erklä-
rungspflicht bleibt hiervon aber unberührt.  
Das Umsatzsteuerrecht sieht einen sogenannten Vorsteuerabzug vor (§ 15 UStG). Ein 
Unternehmer kann unter anderem die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen und 
sonstige Leistungen, die von einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausge-
führt worden sind, als Vorsteuerbetrag abziehen. Allerdings gilt die Vorsteuerabzugsbe-
rechtigung nicht für Kleinunternehmer (§ 19 Abs. 1 Satz 3).  
Wie bereits ausgeführt, kann die Gemeinde gegenüber dem Finanzamt bis zum 31. De-
zember 2016 erklären, dass die bisherigen Regelungen des § 2 Abs. 3 des Umsatzsteu-
ergesetzes in der am 31.12.2015 geltenden Fassung, für sämtliche vor dem 01.01.2021 
ausgeführten Leistungen weiterhin gelten sollen. Die Erklärung ist nur einmalig vor dem 
31.12.2016 möglich, kann aber mit Wirkung vom Beginn eines auf die Abgabe folgenden 
Kalenderjahres an widerrufen werden.  
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bestehen noch zahlreiche Rechtsunsicherheiten. Die neu-
en Regelungen sind an vielen Stellen auslegungsbedürftig. Es wird erwartet, dass ein 



Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) veröffentlicht wird, das der Auf-
klärung dienen soll. Da die Auswirkungen zurzeit noch nicht abgeschätzt werden kön-
nen, wird Verwaltungsseitig empfohlen, von der Optionserklärung Gebrauch zu machen, 
indem dem zuständigen Finanzamt mitgeteilt wird, dass die Gemeinde § 2 Abs. 3 UStG 
in der am 31.12.2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 31.12.2016 und vor 
dem 01.01.2021 ausgeführten Leistungen zunächst weiterhin anwendet.  

 
 
 
 
Finanzierung: 
- entfällt -  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
- entfällt - 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt/ Die Gemeindevertretung beschließt, gegenüber dem 
zuständigen Finanzamt zu erklären, dass die Gemeinde den § 2 Abs. 3 des Umsatz-
steuergesetzes in der am 31.12.2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 
31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 ausgeführten Leistungen weiterhin anwendet.  

  
 
 
 
 
__________________ 
Weinberg 
  
 
 
 





 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0817/2016/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 17.11.2016 

Bearbeiter: Michaela Glasenapp-Keller AZ: 552.64 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 30.11.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 07.12.2016 öffentlich 

 

Anhebung der Übungsleiterpauschale ab 2017 
 
Sachverhalt: 
Seitens der Gemeinde Moorrege wird an die Übungsleiter des Moorreger Sportver-
eins, dem Turnverein Moorrege, der Freiwilligen Feuerwehr, der Moorreger Karneva-
listen, der DLRG Region Uetersen und dem Musikzug Moorrege eine jährliche Pau-
schale je Übungsleiter in Höhe von 60,.-- € gezahlt. Diese Pauschale ist in den letz-
ten Jahren nicht erhöht worden. 
Für das Jahr 2016 sind 164 Übungsleiter gemeldet worden. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Um das ehrenamtliche Engagement der Übungsleiter in der Gemeinde Moorrege 
weiterhin zu honorieren wird empfohlen die Pauschale ab dem 01.01.2017 um 20,-- € 
auf 80,-- € zu erhöhen. 
 
 
 
Finanzierung: 
Im Haushaltsjahr 2016 wurden 10.200,-- € bereit gestellt. 
Für das Haushaltsjahr 2017 wurde ein erhöhter Ansatz in Höhe von 13.700,-- € bereit 
gestellt. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt der Erhöhung 
der Übungsleiterpauschale um 20,-- € von 60,-- € auf 80,-- € je Übungsleiter/Jahr 
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zuzustimmen/ bzw. abzulehnen. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
        (Weinberg) 
 
Anlagen: ./.  
 
 
 



 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0815/2016/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 14.11.2016 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 30.11.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 07.12.2016 öffentlich 

 

Verwendung Schenkungen 
 
Sachverhalt: 
Die Gemeinde Moorrege hatte im Jahre 1988 aus der Schenkung eines Grundstü-
ckes einen Erlös in Höhe von umgerechnet 33.000 € erzielt, aus dessen Zinserträgen 
gemeinnützige und sozialwürdige Zwecke gefördert werden sollten. 
Gemäß Beschluss der gemeindlichen Gremien wurde der Betrag langfristig angelegt 
und aus den Zinserträgen bislang die Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule 
mitfinanziert. Die Zinsbindung ist nunmehr ausgelaufen. 
Im Jahr 2011 hat die Gemeinde von einem Spender eine weitere Schenkung in Höhe 
von 25.000 € erhalten. Der Schenkungsvertrag sieht vor, dass der Betrag für Kinder- 
und Jugendarbeit verwendet wird. Der Betrag wurde zunächst für 5 Jahre angelegt. 
Die Zinsvereinbarung ist ebenfalls in 2016 ausgelaufen.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Aufgrund der derzeitigen Zinslage ergeben sich bei der weiteren Geldanlage lediglich 
sehr geringe Zinskonditionen. Eine Verbesserung der Zinslage ist nicht in Sicht.  
Seitens des Finanzausschusses bestand Einigkeit, dass die Schenkungsbeträge im 
Sinne der Schenkungen für Kinder im Rahmen gemeinnütziger und sozialwürdiger 
Zwecke verwendet werden. Über den konkreten Einsatz (z.B. für die Erweiterung der 
Betreuungsschule) sollte zu gegebener Zeit eine separate Beratung in den gemeind-
lichen Gremien erfolgen. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
Der Entwurf des Haushaltes für das Jahr 2017 sieht vor, dass die beiden Schen-
kungsbeträge in Summe von 58.000 € für die Mitfinanzierung der baulichen Erweite-
rung der Betreuungsschule (HHst. 21121.368000) aufgelöst werden.  
 

TOP Ö  11TOP Ö  11



 
Fördermittel durch Dritte: 
- entfällt -  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die beiden 
Schenkungsbeträge über insgesamt 58.000 € für die Mitfinanzierung der baulichen 
Erweiterung der Betreuungsschule zu verwenden. Mit dem Einsatz dieser Mittel für 
die Betreuungsschule erfolgt eine sinnvolle Verwendung im Sinne des Schenkungs-
zwecks.  
 
 
 
 
__________________ 
Weinberg 
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